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Schlussbericht INTERREG 1LA Programm Berichtszeitraum: 01/01/1995 - 31/12/2001 

SCHLUSSBERICHT gern. Art. 25 VO 2082/1993 über das INTERREG IIA 
operationelles PROGRAMM Österreich-Slowenien 1995-1999 

BERICHTSZEITRAUM: 01/01/1995 - 31/12/2001 
(Förderfähigkeit der Ausgaben ab 17.07.1995) 

(basierend auf der allgemeinen Struktur für die Jahresberichte der Strulcturfondsprogramme der Periode 1995- 
1999 sowie der „Final Report Checklist" der GD REGIO 

[Anm.: Die Nummerierung wurde von der ÖROK-Geschäftsstelle vorgenommen]) 

Angaben im Deckblatt entsprechen den Punkten 1, 2, 3 und 4 der Checklist 

Bezeichnung: Gemeinschaftsinitiative INTERREG JI, operationelles 
Programm Österreich-Slowenien 

ARINCO Nr. 95.EU.16.011 

Finanzielle Aus- 
stattung des 
Programmes: 

Gemäß Entscheidung der EK vom 19.10.1999 (K(1999)2994 
beträgt die genehmigte Gemeinschaftsbeihilfe 8.911.657,- €. 
Davon: EFRE: 6,120765 Mio €, EAGFL: 2,124364 Mio € und 
ESF: 0,666528 Mio. €. Ursprungsentscheidung der EK vom 
21.12.95 K(95) 3437/3: EFRE 5,884 Mio ECU, EAGFL-A 
2,006 Mio ECU und ESF 1,110 Mio ECU 

Programmdauer: 1995 — 1999; Förderfähigkeit der Ausgaben ab 17.07.1995 

Koordination der 
Programm- 
abwicldung: 

Amt der Steiermärkischen Landesregierung; ehem. 
Landesbaudirektion LBD-LRP; neue Dienststellenbezeichnung: 
FA 16A seit 1.1.02 
Stempfergasse 7, 8010 Graz 

Amt der Kärntner Landesregierung; Abt. 20 
Wulfengasse 13, 9020 Klagenfurt 

Übermittlung der 
Berichtsdaten an das 
Sekretariat der 
Begleitausschüsse 
durch: 

Amt der Steiermärkischen Landesregierung, 
FA 16A, Stempfergasse 7, 8010 Graz 

Ausdruck vom 22.11.02 Seite 1 von 51 

• 
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Inhalt 

A. OPERATIONELLER KONTEXT / PHYSISCHE DURCHFÜHRUNG 

Entwicklungen wirtschaftlicher, sozialer, politischer, rechtlicher bzw. legislativer 
Art während der Programmlaufzeit im Programmgebiet 
Checklistenpunkt 5 

Die angeführten Entwicklungen während der Programmlaufzeit im Programmgebiet 
können, im Sinne der Programmziele, generell als durchaus zufriedenstellend 
bezeichnet werden. 
Die wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen lassen eine deutliche 
Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit erkennen (verstärkte 
Kooperationen auf institutioneller und betrieblicher Ebene bzw. durch div. Vereine 
und regionale Akteure). 
Auf politischer Ebene gab es, im Zuge der - während der Programmlaufzeit 
begonnenen - Beitrittsverhandlungen mit Slowenien, überwiegend positive, 
vereinzelt auch kritische Stimmen, die jedoch auf die Qualität der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit insbesondere auf Projektebene keine 
negativen Auswirkungen hatten. 
Im Bereich rechtlicher Rahmenbedingungen lässt sich als hervorstechendes 
Merkmal für das Programm die Problematik der unterschiedlichen 
Abwicldungsmodalitäten für einerseits PHARE-CBC, andererseits für die 
Strukturfonds hervorheben. Hier konnte seitens der Programmpartner ein verstärktes 
Problembewusstsein auf Ebene der Europäischen Kommission erreicht werden, 
wenn auch die dzt. Situation noch nicht endgültig als befriedigend bezeichnet 
werden kann. 
Darüber hinaus wurden auf regionaler Ebene jedoch die Kenntnisse über rechtliche 
Bestimmungen beiderseits der Grenze im Zusammenhang mit der Umsetzung von 
Projekten durchaus verstärkt wahrgenommen und fanden zum Teil Widerhall in der 
Anpassung von bilateralen Bestimmungen (z.B. Touristisches Abkommen für den 
kleinen Grenzverkehr) 

Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Umsetzung des Programms; ggf. 
Einhaltung etwaiger besonderer Durchführungsbestimmungen oder im Rahmen der 
Partnerschaft vereinbarter Bedingungen (z.B. Genehmigungsbeschlüsse) 
Checklistenpunkte 6 und 7 

Die Auswirkungen dieser Entwicklungen generell auf das Programm wurden vorab 
berichtet (siehe oben). Veränderungen im Programm ( Finanztabellenänderungen ) 
wurden generell durch Angebot und Nachfrage auf Projektebene bestimmt und 
waren auch unmittelbar in Verbindung mit den nationalen Möglichkeiten der 
Kofinanzierung zu sehen. 
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3. Koordinierung der Interventionen mit den anderen Strukturfonds, den 
Gemeinschaftsinitiativen, den Interventionen der EIB und den sonstigen 
bestehenden Finanzinstrumenten sowie Übereinstimmung mit anderen 
sektorspezifischen, regionalen, nationalen oder gemeinschaftlichen Politiken. 
Checklistenpunkt 8 

Die Abstimmung der Intervention mit anderen Instrumenten auf europäischer Ebene 
lässt sich anschaulich am leichtesten auf verschiedenen räumlichen Ebenen 
darstellen. 
Auf regionaler Ebene ist es, nicht zuletzt durch den Beitritts Österreich zur EU mit 
Beginn 1995, zu einer verstärkten Organisation und Vernetzung der Regionen in 
sich und untereinander gekommenen ( Errichtung von sogenannten 
Regionalmanagements; verstärkte sektorübergreifende regionale Zusammenarbeit 
bei der Projektentwicklung und damit bessere Wirksamkeit bzgl. der zur Verfügung 
stehenden Instrumente und Zuordnung einerseits zu den Zielprogrammen - Ziele 2, 
3, 4, 5a und 5b, Gemeinschaftsinitiativen wie z.B.: Leader II, Resider, Rechar, 
Retex, KMU, Employment, Adapt, Urban, etc., z.T. auch mit zusätzlichen 
Programmen wie Pilotaktionen oder dem 5. Rahmenprogramm). 
Auf Länderebene wurden die vorliegenden Projekte in zahlreichen Sitzungen mit 
den zuständigen Stellen und den regionalen Akteuren besprochen und abgestimmt. 
Dadurch ließen sich die regionalen Entwicklungsprozesse im Vorfeld bereits 
gezielter steuern und den entsprechend zutreffenden Programmen zuordnen. Auf 
Projektebene erfolgte durch generelle Kennzeichnung der Originalbelege eine klare 
Zuordnung zu Projekt bzw. Programm. 
Auf Bundesebene ist, neben einer Vielzahl programmbezogener Österreich weiter 
Arbeitsgruppen, vor allem die Abstimmung im Rahmen der Österreichischen 
Raumordnungskonferenz (ÖROK) hervorheben. Hier wurde im Rahmen des 
Unterausschusses für Regionalwirtschaft programmübergreifend, unter Beteiligung 
des Bundes, der Länder und der Sozialpartner sowohl die inhaltliche als auch 
verwaltungstechnische Abwicklung und strategische Ausrichtung der Programme 
entwickelt und beobachtet. 
Die grenzübergreifende Abstimmung von INTERREG IIA AT-SI mit PHARE CBC 
erfolgte, abgesehen von Kooperationstreffen auf Projekts-, Reg,ions-, bzw. 
Länderebene, überwiegend durch die dafür vorgesehenen Ausschüsse 
(Begleitausschuss und JCC). 
Durch diese Form der Abstimmung und die Einbeziehung verschiedenster 
Interessensvertretungen konnte auch die Übereinstimmung von Projekten mit 
anderen sektorspezifischen, regionalen, nationalen oder gemeinschaftlichen 
Politiken überprüft und beachtet werden. 

Ausdruck vom 22.11.02 Seite 3 von 51 

• 
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B. VERWALTUNG und BEGLEITUNG DES PROGRAMMS 

1. Beschreibung der Verwaltungsstrukturen des Programms (Verantwortlichkeiten, 
Strukturen, verwendete Methoden und Finanzmittelflüsse, Auswahlmethoden und - 
kriterien für die Projekte) 

Die für die Umsetzung der einzelnen Maßnahmengruppen zuständigen Stellen (inkl. 
der Fonds korrespondierenden Landesdienststellen) sind (Schwerpunkte: 
Verantwortlichkeiten, Strukturen, verwendete Methoden und Finanzmittelflüsse): 

Bundesstellen: 

Gesamtkoordination und Fonds korrespondierende Stelle EFRE: 
Bundeskanzleramt 
Abteilung N/4 
Mag. R. Arbter 
Hohenstaufengasse 3 
A-1010 Wien 
Tel.: 0043/222/53115-2911 
Fax.: 0043/222/53115-2180 

Fonds korrespondierende Stelle EAGFL: 
Bundesministerium für Land- u. Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung IUB/9 
Dipl.-Ing. Barbara König 
Stubenring 1 
A-1010 Wien 
Tel.: 0043/222/71100-6789 
Fax.: 0043/222/71100-2133 

Fonds korrespondierende Stelle ESF: 
Bundesministerium für Wirtschaft u. Arbeit 
Sektion II Abteilung 9 
Mag. M. Förschner 
Stubenring 1 
A-1010 Wien 
Tel.: 0043/222/71100-3276 
Fax.: 0043/222/71100-6049 

Begleitausschuss-Geschäftsstelle: 
Österreichische Raumordnungskonferenz 
Dr. E. Kunze 
Hohenstaufengasse 3 
A-1010 Wien 
Tel.: 0043/222/53534-44 
Fax.: 0043/222/53534-4454 
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Landesstellen: 

Kärnten: 
Gesamtkoordination: 
Amt der Kärntner Landesregierung 
Abteilung 20 
Mag. Christian Kropfitsch 
Wulfengasse 13-15 
A-9020 Klagenfurt 
Tel.: 0043/463/536-32022 
Fax: 0043/463/536-32007 

Fonds korrespondierende Stelle für den EFRE: 
Kärntner Wirtschaftsförderungsfond 
Mag. Reinhard Schinner 
Heuplatz 2 
A-9020 Klagenfurt 
Tel.: 0043/463/55800-23 
Fax: 0043/463/55800-22 

Fonds korrespondierende Stelle für den EAGFL: 
Amt der Kärntner Landesregierung 
Abteilung 10 L 
Dipl.-Ing. Wolfgang Lesnjak 
Bahnhofsplatz 
A-9020 Klagenfurt 
Tel.: 0043/463/536-31007 
Fax: 0043/463/536-31010 

Fonds korrespondierende Stelle für den ESF: 
Amt der Kärntner Landesregierung 
Abteilung 6 
Dr. Günther Woschitz 
Arnulfplatz 1 
A-9020 Klagenfurt 
Tel.: 0043/463/536-30601 
Fax: 0043/463/536-30600 

Steiermark: 
Gesamtkoordination und Fonds korrespondierende Stelle EFRE, EAGFL und ESF: 
Amt der Stmk. Landesregierung 
Neu mit 01.01.2001: Fachabteilung 16A, überörtliche Raumplanung 
(Ehemals Landesbaudirektion, Referat für Landes- und Regionalplanung) 
Dipl.-Ing. Dietlinde Mlaker 
Stempfergasse 7 
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A-8010 Graz 
Tel.: 0043/316/877-2512 
Fax: 0043/316/877-3711 

Das Österreich weite Monitoring wurde von den fondskorrespondierenden 
Bundesstellen organisiert und zusammengeführt. Sämtliche mitfinanzierenden 
Stellen wurden fondsspezifisch betreut. Dadurch wurde zusätzlich ein 
programmübergreifender Überblick gewahrt. Die fondskorrespondierenden Stellen 
waren ebenfalls für die Verteilung der vom Finanzministerium vereinnahmten EU-
Mittel auf die einzelnen mitfinanzierenden Stellen (Endbegünstigte) zuständig 
(siehe auch Beilage B1/1). 
Bei den jeweils mitfinanzierenden öffentlichen Stellen (z. B. BMWA Sektion 
Tourismus, etc.) lag u.a. die Verantwortlichkeit für die systemkonforme 
Unterstützung der jeweils ausgewählten Projekte. 

Bezüglich der Auswahlmethoden und -kriterien ist folgendes anzuführen: 
Auf Basis der Organisation der grenzübergreifenden Zusammenarbeit (siehe Beilage 
B1/2) und den laufenden Abstimmungsgesprächen zwischen den 
Programmkoordinatoren auf Landesebene und den mitfinanzierenden Stellen 
wurden die einzelnen Projektanträge u.a. entsprechend den im Programm 
(insbesondere Kapitel 7, Maßnahmen und Kapitel 9, Durchführung) angeführten 
Zielen und Erfolgsfaktoren gegenübergestellt und deren Entwicklung 
programmkonform vorangetrieben. Es wird angemerkt, dass durch die Erfahrungen 
im Programmzeitraum 95-99 wesentliche Voraussetzungen zur standardisierten 
Beurteilung von Projekten bezüglich der grenzübergreifenden Aspekte und der 
Wirkungen für die Periode 2000 bis 2006 geschaffen wurden. So wurde im Zuge der 
Zwischenevaluierung eine Kategorisierung der Projekte auf A — Spiegelprojekt, B — 
grenzübergreifende Wirkung und C — Projekt im Grenzraum für alle 
Außengrenzprogramme geschaffen. Aus dieser Einteilung wurde in Folge die 
verfeinerte Beurteilung von Projekten im Bereich grenzübergreifende Kooperation 
für die neue Periode entwickelt. 

2. Beschreibung des Begleitsystems des Programms sowie Zusammensetzung und 
Arbeitsweise des Begleitausschusses; Darstellung von etwaigen Änderungen in den 
Verwaltungs- oder Begleitsystemen 
Beschreibung der Tätigkeiten des Begleitausschusses und seiner wichtigste 
Beschlüsse 
Punkt 2 entspricht den Checklistenpunken 9 und 11  

Die generelle Begleitung des Programms war Aufgabe des Begleitausschusses 
(siehe auch Beilage B/1). Er setzte sich, entsprechend der Geschäftsordnung, aus 
Vertretern der EU, des Bundes, der Länder, der Sozialpartner und des Partnerlandes 
(damals noch als Beobachter) zusammen. Die erforderlichen Unterlagen für die 
Begleitausschüsse bzw. evt. Rundlaufverfahren wurden überwiegend durch die 
Landesprogrammkoordinatoren erstellt und über die Geschäftsstelle an alle 
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Mitglieder übermittelt. Diese Unterlagen betrafen z.B. die Jahres- und 
Fortschrittsberichte, Anträge zur Änderung der Finanztabellen, etc. (Hier wird auf 
die regelmäßig übermittelten Jahresberichte und Unterlagen verwiesen). Als ein 
Bereich ist die gemeinsame Zwischenevaluierung aller österreichischer 
Außengrenzprogramme hervorzuheben, durch die ein Vergleich der Programme 
möglich wurde. Die Leitung der Begleitausschüsse oblag alternierend den 
Landesprogrammkoordinatoren, Beschlüsse wurden einstimmig gefasst. 

Beschreibung der Tätigkeiten des Begleitausschusses 
Der 1. Begleitausschuss zum Programm fand in Wien am 21.3.1996, der 2. 
Begleitausschuss in Graz am 11.6.1997, der 3. Begleitausschuss in Feistritz i.R./ 
Kärnten am 2.6.1998 und der 4. Begleitausschuss am 24.5.1999 in 
Preddvor/Slowenien statt. 
Die Zeiträume zwischen den Begleitausschusssitzungen lassen sich grob in fünf 
Phasen einteilen. 
Seitdem wurde bei der Programmumsetzung in der ersten Phase insbesondere der 
Aufbau und die Identifizierung grenzüberschreitender Projekte in den Vordergrund 
gestellt. Dabei wurde klar, dass das Kennenlernen der unterschiedlichen Strukturen 
der beiden Nachbarstaaten und die Flexibilisierung der Förderlandschaft in 
Österreich die wesentlichsten Ansatzpunkte für die zukünftige Programmumsetzung 
darstellen. Daneben galt es aber auch, die Verkürzung der Förder- und 
Mittelabwicklung innerhalb Österreichs zu optimieren. 
In der zweiten Phase ging es verstärkt um die Aktivierung der regionalen 
Projektträger und der Abstimmung mit der slowenischen Seite. 
In der dritten Phase stand die Umsetzungsbetreuung bereits genehmigter und 
gleichzeitig die Entwicklung neuer Projekte im Vordergrund. Parallel dazu wurde 
die grenzüberschreitende Projektabstimmung auf eine neue intensive und 
ergebnisorientierte Basis gestellt, die es für beide Seiten der Grenze ermöglichte, 
konkrete Projekte bis Ende 1999 vorzubereiten. 
In der vierten Phase standen mehrere Themen im Vordergrund: 
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf Projektebene hat durch Vorgaben 
der zuständigen Generaldirektion GD JA, in Phare CBC nur mehr Projekte mit einer 
Mindestgröße von ca 2-3 MEUR abzuwickeln, dazu geführt, dass für 1999 nur mehr 
ein Projekt abgewickelt werden konnte. Dadurch wurde die Abhaltung von 
bilateralen Arbeitsgruppensitzungen - bei bisher starker regionaler Beteiligung — 
obsolet, da gemeinsame Projekte dieser Arbeitsgruppen kaum mehr Chancen auf 
Unterstützung im PHARE CBC Programm hatten. Zu begrüßen war allerdings die 
Entwicklung des SPF, der für 1999 eine Aufstockung auf 500.000,-- € erfahren hat. 
Hier wurde seitens der Zuständigen in Slowenien eine stärkere Einbindung der 
Programm koordinierenden Stellen für INTERREG zugesagt. Unabhängig von den 
bestehenden schwierigen Rahmenbedingungen für die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit der Grenzregionen — wenn regionale Akteure zur Zusammenarbeit 
angeregt werden, müssen die entwickelten Projekte eine Mindestchance auf 
Verwirklichung haben — wurden die Entwicklungen von EUREGIO' s 
vorangetrieben. 
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Ein wesentlicher Bereich dieser Phase wurde von den Vorbereitungsarbeiten für die 
kommende Programmperiode geprägt. Abgesehen von einer erforderlichen 
Verbesserung der Anpassung der PHARE CBC Regulierung (wurde mit 19.12.1998 
durch die EK in Kraft gesetzt) mit der Leitlinie für INTERREG III (wurde mit Mai 
2000 genehmigt), galt es österreichintern Themen wie z.B. Programmstrukturen, - 
verwaltung, -finan7en, Monitoringsystem, etc. im Detail zu klären. Bezüglich der 
zukünftigen Programminhalte wurden auf regionaler Ebene, unter Einbindung 
wesentlicher Partner, die Arbeiten abgeschlossen. 
Die fünfte Phase beinhaltete vor allem die Aufgabe, die noch vor dem 31.12.1999 
genehmigten Projekte bis zum 31.12.2001 einer rechtzeitigen Abrechnung 
zuzuführen und die Ergebnisse zu sammeln. 
Auf regionaler Ebene lag der Schwerpunkt bereits in der Vorbereitung von 
Projektanträgen für das Programm der neuen Periode. Die Programmgenehmigung 
für INTERREG HIA / PHARE CBC AT-SI (Entscheidung der EK vom 06.08.2000) 
liegt vor. 
Wesentliche Entscheidungen des Begleitausschusses betrafen einerseits die 
Zwischenevaluierung (Auf die Endevaluierung wurde entsprechend der Bewilligung 
durch die EK verzichtet), andererseits Veränderungen in den Finanztabellen. 
(Darüber hinaus wird auf die durch die Geschäftsstelle übermittelten Unterlagen und 
Protokolle zu den vier Begleitausschüssen verwiesen). 

3. Darstellung der Änderungen in den Finanztabellen: 
Verschiebungen zwischen Unterprogrammen/Schwerpunkten, Maßnahmen, Jahren, 
mit den jeweiligen Genehmigungsdaten (Begleitausschussbeschlüsse und EK- 
Entscheidungen) 
Checklistenpunkt 10 

BA / Ort: Änderung  
Finanzen: 

Betroffene 
Maßnahmen: 

Entscheidung 
BA: 

Entscheidung 
EK 

BA, / Wien - - - - 
BA / Graz - - - - 

BA / 
Feistritz i. R. 

Indexierungsmittel 
96 u. 97 

2.3; 2.4; 2.5; 
5.1 u. 5.3 

02.06.98 29.09.98 

BA / 
Preddvor - ST 

Indexierungsmittel 
u. Verschiebung 
zu URBAN Graz 

alle 24.06.99 19.10.99 

Ad 3.BA (Auszug aus der entsprechend der Ergebnisse korrigierten 
Sitzungsunterlage Kapitel: Änderungen des Operationellen Programmes): 

Der Antrag auf Änderung des Operationellen Programmes zur Gemeinschaftsinitiative 
INTERREG II a Österreich-Slowenien umfaßt die Aufteilung der Indexierungsmittel für die 
Jahre 1996 und 1997. 
Österreich wurde für dieses Programm 273.323,- ECU zugewiesen; diese Mittel werden auf das 
Land Steiermark im Ausmaß von 154.959,- ECU und auf das Land Kärnten im Ausmaß von 
118.364,- ECU verteilt. 
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Der Vorschlag für die Zuteilung dieser Mittel im Rahmen des bestehenden Programmes 
beinhaltet 

eine Erhöhung der Maßnahme 2.3 „Gründer und Wirtschaftsparks" im Ausmaß von 
100.000,- ECU EFRE-Mittel (Steiermark) 

eine Erhöhung der Maßnahme 2.5 „Grenzüberschreitende Tourismusentwicklung" im 
Ausmaß von 54.959,- ECU EFRE-Mittel (Steiermark) 

eine Erhöhung der Maßnahme 2.4 „Integration des ländlichen Potentials" im Ausmaß von 
50.000,- ECU EAGFL-Mittel (Kärnten) 

eine Erhöhung der Maßnahme 5.1 „Grenzüberschreitende Umweltprogramme" im Ausmaß 
von 40.000,- ECU EAGFL-Mittel (Kärnten) 

eine Erhöhung der Maßnahme 5.3 „Grenzüberschreitende Naturschutz-
Nationalparkprogramme" im Ausmaß von 28.364,- ECU EAGFL-Mittel (Kärnten) 

Für sämtliche EU-Mittel werden aliquot die nationalen Kofinanzierungsmittel erhöht, sodaß das 
Verhältnis zwischen EU-Mittel und nationaler Kofinanzierung konstant bleibt. 
Die Änderung umfaßt die Finanztabelle „Operationelles Programm INTERREG II 
Österreichischer Grenzabschnitt Slowenien - Finanzplan nach Prioritäten in MECU" sowie 
„Operationelles Programm INTERREG II Österreichischer Grenzabschnitt Slowenien - 
Finanzplan nach Jahren in MECU". 

Die Begründung für diesen Vorschlag liegt in beiden Ländern einerseits in der bisherigen 
positiven Projektentwicklung und der damit einhergehenden relativ guten 
Programmausnützung.und anderseits in der - im Sinne der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit - erkennbaren Qualität der bereits bewilligten Projekte. 
Darüber hinaus wurden in den oben angeführten Bereichen der Bedarf an 
grenzüberschreitenden Projekten zum Zeitpunkt der Programmerstellung unterschätzt. 

Ad 4.BA (Auszug aus der Sitzungsunterlage): 

Der Antrag auf Änderung des Operationellen Programmes zur Gemeinschaftsinitiative 
INTERREG II a Österreich-Slowenien umfaßt Umschichtungen und Reduktionen in folgenden 
Bereichen: 

Gesamtprogramm (Umschichtungen bzw. Reduktionen: 
EFRE: 
Maßnahme 1.1 Aufstockung um + 42.904 EURO 
Maßnahme 1.2 Aufstockung um + 100.000 EURO 
Maßnahme 2.1 Reduktion um - 21.219 EURO 
Maßnahme 2.2 Reduktion um 213.878 EURO 
Maßnahme 2.3 Reduktion um - 595.972 EURO 
Maßnahme 2.5 Aufstockung um + 769.971 EURO 

Summe Änderung EFRE gesamt 

ESF: 
Maßnahme 4.1 Reduktion um 385.878 EURO 
Maßnahme 4.2 Reduktion um - 57.594 EURO 

Summe Änderung ESF gesamt 

81.806 

443.472 

Von der ESF Mittelreduktion um 443.472 EURO sollten 81.806 EURO in den EFRE übertragen 
werden. Somit ergibt sich für das Gesamtprogramm eine Reduktion von 361.666 EURO. 

Vorgeschlagen wird,daß die beabsichtigte Aufstockungen Kärntens um Indexierungsmittel 
durch einen direkten Ausgleich im Programm durch eine geringere Reduzierung der Mitteln der 
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Schlussbericht IN IERREG IIA Programm Berichtszeitraum: 01/01/1995 - 31/12/2001 

Steiermark erfolgt. Im Gegenzug sollen die gesamten Indexierungsmittel von AT-SLO dem GI-
Programm URBAN GRAZ zur Verfügung gestellt werden. 

Variante 1: 
Reduktion Steiermark gesamt 422.530 EURO 
Anteil Steiermark an Indexierung 98+99 79.260 EURO 
Summe für URBAN GRAZ 502.260 EURO 

Variante 2: (Vorschlag) 
Reduktion AT-SLO gesamt 361.666 EURO 
Anteil AT-SLO an Indexierung 98+99 140.594 EURO 
Summe für URBAN GRAZ 502.260 EURO 

Entsprechend der zweiten Variante wird beantragt, daß ESF-Mittel in der Höhe von 316.666,--
EURO aus dem GI-Programm INTEREG IIA AT-SLO sowie Indexierungsmittel für 1998 u. 1999 
in Höhe von 140.594,-- EURO dem GI-Programm URBAN GRAZ zur Verfügung gestellt 
werden. Parallel dazu wird eine Übertragung von 81.806 EURO vom ESF in den EFRE 
beantragt, wobei davon 60.954 EURO vom Anteil der Steiermark als interner Ausgleich für die 
Indexierungsmittel auf Kärnten übertragen werden. 

Auszug aus dem Protokoll: 

TOP 5: Änderung des OP 
(Änderung der Finanztabellen - Mittelumschichtungen und Entscheidung über die 
Verwendung der Indexierungsmittel 1998-1999), (Beschluß) 

Die Vorsitzende informiert, daß die unter TOP 5 beantragten Finanzmitteländerungen die 
letzten Änderungen im laufenden Programm sind. 

Der Vertreter der GD XVI weist darauf hin, daß in der Beratungsunterlage ein 
Schreibfehler bei den ESF-Mitteln des Landes Steiermark aufgetreten ist, die Zahlen in den 
Finanztabellen aber korrekt sind. Der Erläuterungstext wird in korrigierter Form dem Protokoll 
beigelegt (Beilage 7). 

Der Vertreter der GD XVI informiert, daß es bei Mittelumschichtungen von bereits im EU-
Haushalt gebundenen Mitteln zu Mittelverlusten kommen kann. Um dem vorzubeugen, sind 
Umschichtungen zwischen Gemeinschaftsinitiativenprogrammen in geringem Ausmaß 
möglich. 

Die Vorsitzende und der Vertreter der GD XVI ersuchen das Bundeskanzleramt, das die 
vorangegangenen Sitzungen zu den Mittelumschichtungen veranstaltet hat, die Stadt Graz 
und den Begleitausschuß für URBAN Graz (Anmerkung des Sekretariats: das schriftliche 
Rundlaufverfahren zur Änderung der Finanztabellen im Begleitausschuß URBAN Graz wurde 
mit G.Z. 3.19/G — 1453/99 v. 4. Juli 1999 eingeleitet) von den zusätzlichen Mitteln (140.594.-
Euro) für dieses Programm zu benachrichtigen, die durch die Mittelreduktionen (ESF-Mittel) 
und die zur Verfügung gestellten Indexierungsmittel des INTERREG HA-Programms 
Österreich-Slowenien zur Verfügung stehen. 

Der Begleitausschuß stimmt den vorgeschlagenen Mittelumschichtungen sowie der 
Verwendung der Indexierungsmittel 1998-1999 zu (Beilage 7). Der Begleitausschuß ersucht 
das Sekretariat, den Antrag auf Bestätigung des Beschlusses des Begleitausschusses durch 
die Europäische Kommission innerhalb von 3 Wochen an das Generalsekretriat der EK zu 
übermitteln (Anmerkung des Sekretariats: der Antrag wurde mit G.Z. 3.16/SLO — 1379/99 vom 
29.6.1999 übermittelt). 
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Schlussbericht INTERREG LIA Programm Berichtszeitraum: 01/01/1995 - 31/12/2001 

Anmerkung zur Umschichtung im 4.BA: 
Aufstockungen von einzelnen Maßnahmen waren durch damals in Vorbereitung 
befindliche Projekte sowie der vorhandenen nationalen Kofmanzierungsmittel 
begründet. 
Reduktionen von Maßnahmen waren durch Projektmangel bzw. nicht ausreichender 
nationaler Kofinanzierungsmittel begründet. 
Die Verschiebung von INTERREG IIA AT-SI Mittel zu URBAN GRAZ 
begründete sich einerseits durch nicht ausreichende nationale Kofinanzierungsmittel 
(BMAGS) im ESF-Teil bzw. damit verbunden begrenzte Projektentwicklung für die 
für die Steiermark kalkulierten Mittelanteile, andererseits einem klar erkennbaren 
Mehrbedarf im Programm URBAN GRAZ. Um nicht einen Mittelverfall zu 
riskieren und unter Bedachtnahme auf die überaus positive Entwicklung bei 
URBAN GRAZ konnte so eine auf allen Ebenen begrüßte Lösung gefunden werden. 

• 

• 

• 
Ausdruck vom 22.11.02 Seite 11 von 51 



Schlussbericht INTERREG HA Programm Berichtszeitraum: 01/01/1995 - 31/12/2001 

Verwendung der Technischen Hilfe in Zusammenhang mit Verwaltung und 
Begleitung der Intervention (Verbale Beschreibung und Kostenaufgliederung gemäß 
vereinbarter Struktur) 
Checklistenpunkt 12  

Verwendung der Mittel für Technische Hilfe (in Tausend ÖS) lt. erfolgter 
Mittelbindungen/Jahr im Monitoring 
Maßnahme 1.1: Grenzüberschreitende Planungsgrundlagen und 

Entwicklungskonzepte 
Inhalte 1995 1996 1997 1998 1999 
Grundlagen/Studien 1.003 1.899 2.157 138 6.513 

Maßnahme 1.2: Programmumsetzung 
Inhalte 1995 1996 1997 1998 1999 
Management 794 1.577 2.217 716 1.767 
Monitoring/Eva. 0 0 135 40 0 
Öffentlichkeits. 51 311 160 300 227 
Kleinprojekte 0 0 0 3.604 9.718 

Gesamtkosten 845 1.888 2.512 4.660 11.712 

Die Projektstruktur umfasste Motivationsstudien für zukünftige Projektwerber, 
integrative und sektorübergreifende Pilotprojekte, die Zwischenevaluierung sowie 
die intensive Beratungstätigkeit in den einzelnen Sektoren. Daneben wurden 
Übersetzungs- und Dolmetschleistungen erbracht. 

Tätigkeiten im Rahmen der Information und Publizität (Liste der Publikationen und 
Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Programm (von allen 
Programmpartnern) 
Checklistenpunkt 13  

Im Rahmen der übermittelten Jahresberichte wurde auf den Punkt Information und 
Publizität jeweils ausführlich eingegangen und bei den Begleitausschusssitzungen 
wurden entsprechende Belegexemplare an die Vertreter der EK übergeben. 
Beispielhaft wird der Auszug aus dem Jahresbericht 2001 dargestellt: 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wurde laufend über grenzüberschreitende 
Kooperationen und die Umsetzung des INTERREG 11-Programmes berichtet (z.B. 
Wochenausgabe „Kärntner Bauer", Broschüre „KIR-Info", LRP-Inform, RM-
Zeitungen, Projektbroschüre, etc.). Insbesondere in den regionalen Ausgaben der 
Tageszeitungen erfolgte eine permanente Berichterstattung über die Entwicklung 
und Realisierung von INTERREG-Projekten. Nachfolgend werden beispielhaft 
einige Aktivitäten angeführt: 

IR-Veranstaltung/Landwirtschaft, Klagenfurt, Dez. 98 
IR-Veranstaltung Slowenien/Italien/Österreich, Logaska Dolina, Nov. 98 
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